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1 	 T 95/85 

Sachverhalt und Antrãge 

I. Auf den Gegenstand der am 22. August 1979 angeineldeten 

europäischen Patentanmeldung Nr. 79 103 088.5 ist am 

2. Mãrz 1983 das zehn Patentanspruche umfassende euro-

päische Patent Nr. 0 010 136 erteilt worden. 

II. Gegen das erteilte Patent hat die jetzige Beschwerde-

fUhrerin Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu 

widerrufen, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht 

auf einer erfinderischen Tãtigkeit beruhe. 

III. Durch Entscheidung vom 22. März 1985 hat die Einspruchsab-

teilung den Einspruch zuruckgewiesen, da der Gegenstand 

des Patentanspruchs 1 durch den von der Einsprechénden 

entgegengehaltenen Stand der Technik nicht nahegelegt sei. 

IV. Gegen die Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 

28. März 1985 Beschwerde erhoben und beantragt, die 

angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in 

vollem Umfang zu widerrufen. 

Die vorgeschriebene Gebühr ist am 9. April 1985 und die 

schriftliche BegrUndung der Beschwerde ist am 3. Juli 1985 

eingegangen. 

V. un Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerde-

gegnerin (Patentinhaberin) am 7. Januar 1988 neue Patent-

anspruche 1 bis 9 sowie neue Seiten 1 bis 3 der Beschrei-

bung als Ersatz für die Spalten 1 und 2 der EP-B- 0 010 136 

eingereicht und beantragt, das Patent mit den so geänderten 

Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

VI. Der nuninehr geltende Patentanspruch 1 hat folgenden Wort-

laut: 
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11 1. Mel3wertaufnehmer, insbesondere zur Bestimmung des Par-

tialdruckes Von gelästen Gasen, z.B. transkutane Sauer- 

stoffelektrode, bestehend aus einem Trägerteil (1) für 

wenigstens einen Edelmetalldraht als Mel3elektrode (7) und 

eine ringförmige Peferenzelektrode (4), wobei sich die Mefi-

elektrode (7) in der öffnung (6) der ring.färmigen Referenz-

elektrode (4) befindet, sowie für ein Element (8) zum Er- 

wärmen des MeBwertaufnehmers, wobei dieses Element (8) 

gleichermafien die Funktion einer Heizung und eines Tempera-

turfühlers erfüllt, dadurch gekennzeichnet, daB die ring -

förmige Referenzelektrode (4) speziell topfförmigmit der 

Offnung (6) im Topfboden ausgebildet ist, wobei das Element 

(8) zum Erwärmen des MeBwertaufnehniers unmittelbar auf dem 

Boden der topfförmigen Referenzelektrode (4) um die Of fnung 

(6) herum angeordnet und als eine temperaturabhängige 

Widerstandsstrecke ausgebildet ist." 

VI. 	Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, daB auch der 

Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nicht patent-

fähig sei. Sie führt im wesentlichen aus: 

die gesteilte Aufgabe werde schon gelâst durch die An-

ordnung der Heizvorrichtung gemäB DE-B- 2 255 879 (D2) 

und durch den MeBwertaufnehmer nach Bild 1 der Zeit-

schrift "Biornedizinische Technik, Band 19/1974, Nr. 3, 

Seiten 87 bis 91" (D3) 

- 	eine topffärmige Ausbildung der Anode des bekannten 

MeBwertgebers trage nichts weiteres zur Läsung der 

Aufgabe bei; 

- 	in der topffãrmigen Ausbildung der Referenzelektrode 

könne nur eine konstruktive Ausgestaltung gesehen 

werden; für eine konstante Teinperatur der MeBflàche 
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und eine hohe Mel3wertstabilität komme es nur darauf 

an, die Heizwickiung möglichst dicht an die Haut 

heranzuführen; 

- 	eine erfinderische Leistung könne auch nicht darin 

gesehen werden, nur die auf dem Boden der Anode 

aufgebrachte Wicklungslage der mehrlagigen Heiz- 

wicklung gemäl3 Bud 1 der (D3) auszunutzen; 

- 	es sei nicht ersichtlich, warum die Ausbildung des 

Heizelementes als eine temperaturabhängige Wider-

standsstrecke erst die Läsung der Aufgabe, definierte 

Me8verhãltnisse bezüglich des MeBaufnehmertemperatur 

zu erreichen, bewirke. 

Entsche idungsgründe 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 

Regel 1 (1) und 64 EPU und ist somit zulássig. 

2. In forinaler Hinsicht sind die neu eingereichten Patentan-

spruche nicht zu beanstanden. Der Patentanspruch 1 enthãlt 

eine Zusammenfassung der erteilten, durch die ursprüngliche 

Of fenbarung gestützten Patentansprüche 1 und 3. Die 

Ansprüche 2 bis 9 stiinmen big auf die Anderung ihrer 

Rückbeziehung mit den erteilen Ansprüchen 2 sowie 4 bis 10 

überein. 

Die Patentansprüche entsprechen deshaib den Forderungen 

des Artikels 123 EPU. 

3. Die Prüfung des vorliegenden Standes der Technik durch die 

Beschwerdekammer hat ergeben, daB der Mefiwertaufnehmer nach 

Patentanspruch 1 durch die Entgegenhaltungen nicht bekannt- 
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4 	 T 95/85 

geworden ist. Da seine Neuheit nicht bestritten ist, 

erubrigt es sich, das näher zu begründen. 

	

4. 	Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit 1st folgendes auszu- 

führen: 

	

4.1 	Die Erfindung betrifft einen Mel3wertaufnehmer, insbesondere 

zur Bestiinmung des Partiaidruckes von gelästen Gasen, der 

durch die US-A- 3 998 212 (Dl) bekanntgewordenen Art. 

	

4.2 	Bei diesem bekannten MeBwertaufnehmer besteht das zugleich 

als Ternperaturfühler dienende Heizeleinent aus einer die 

ringfärmige Referenzelektrode umschliel3enden Heizschlange, 

die den einen Schenkel eines Thermoelements bildet. Da die 

Teinperatur am Ende des Heizeleinents, also vergleichsweise 

entfernt von Mef- und Referenzelektrode, am interessieren-

den Applikationsort gemessen wird, kann dies bereits unde-

finierte Mel3verhältnisse verursachen. Auf3erdem 1st eine 

Temperaturmessung gleichzeitig mit der Heizung nicht 

möglich, sondern es muB iinmer zwischen Heizung und 

TemperaturmessUng umgeschaltet werden. 

	

4.3 	Diesem Stand der Technik gegenüber soil daher die Aufgabe 

geläst werden, einen MeBwertaufnehmer der eingangs genann-

ten Art zu schaffen, der moglichst einfach aufgebaut 1st, 

eine hohe MeBstabilitàt aufweist und dessen Mel3fläche pro-

blemlos auf die konstante Teinperatur beheizbar 1st. 

Ob diese Aufgabe, wie die Beschwerdeführerin meint, bereits 

durch die Me6wertaufnehrner nach D2 bzw. D3 geläst wird, 

kann schon deshaib dahingestelit bleiben, weil die Neuheit 

der einer Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe keine Voraus-

setzung für die Anerkennung der Patentfãhigkeit der Erf in-

dung bildet. 
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4.4 	Die vorstehende Aufgabe wird zur Uberzeugung der Kainmer 

durch den Mel3wertaufnehmer nach Patentanspruch 1 geläst. 

Das hat die Beschwerdeführerin un übrigen auch nicht 

bestritteñ. 

Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin ist die topf-

förinige Ausbildung der Referenzelektrode für die Lâsung 

dieser Aufgabe auch erforderlich. 

Durch diese Gestaltung wird eine Aufheizuñg der MeBfläche 

auf eine konstante Temperatur ermöglicht, da die Heizung in 

der Referenzelektrode auf deren Boden untergebracht werden 

kann. Diese Anordnung des Heizelements ermoglicht es, prak-

tisch die gesamte erzeugte Wárine zur MeBfläche zu leiten, 

da die Wand des Topfes als eine Wärrnebarriere wirkt, durch 

die die von dem Heizelement seitlich abgestrahlte Wärtne 

zurück zur MeBfläche geleitet und dadurch der WärmeUbergang 

voin Heizelement zur Mefifläche optimiert wird. Aul3erdem bie-

tet diese Gestaltung die Möglichkeit, ggf. den Raum über 

der Widerstandsstrecke noch mit thermisch isolierendein 

Material auszufüllen (Spalte 4, Zeilen 41 bis 43 der EP-B--

0 010 136) 

Auch die Ausbildung des als Heizung und TemperaturfUhler 

dienenden Elements als temperaturabhängige Widerstands-

strecke, die unmittelbar auf dem Boden der Referenzelek-

trode angebracht ist, trägt zur Lösung der Aufgabe bei. 

Durch sie wird der Aufbau des Me8wertaufnehrners verein- 

facht, da eine Schalteinrichtung zur Temperaturmessung 

nicht inehr erforderlich 1st. Au1erdem kann mit einer 

unmittelbar auf dem Boden der Referenzelektrode angeordne-

ten Widerstandsstrecke nicht nur die Teinperatur ganz nahe 

an der Mel3fläche genau gemessen, sondern auch die Mel3fläche 

problemlos auf eine konstante Temperatur beheizt werden. 

.1... 
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4.5 	Durch den vorliegenden Stand der Technik wird der Fachinann 

nicht angeregt, die obengenannte Aufgabe durch eine topf-

förmige Ausbildung der Referenzelektrode mit der Of fnung im 

Topfboden und eine temperaturabhangige Widerstandsstrecke, 

die unmittelbar auf dem Boden der Referenzelektrode urn die 

Of fnung für die MeBelektrode herumn angeordnet ist, zu 

lösen. 

4.5.1 Der Beschreibung des in Figur 2 der Entgegenhaltung D2 dar-

gesteilten Mel3wertaufnehmers mit einer ringförmnigen Refe-

renzelektrode und mnehreren in deren Innerem angeordneten 

MeBelektroden (Bezugszeichen 23 bis 26) entnirrnnt der 

Fachrnann die Lehre, die als TemperaturmeBfläche dienende 

Stirnflàche (10) der Referenzelektrode durch eine an der 

anderen Stirnfläche angeordnete Heizeinrichtung auf eine 

konstante Temperatur zu beheizen und zur Temperaturmessung 

einen Therrnofühler zu verwenden. Diese Ausbildung eines 

Me8wertaufnehrners konnte den Fachmann nicht dazu anregen, 

zur Lösung der der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe bei 

den Mei3wertaufnehrner nach der US-li-- 3 998 212 die Heizung 

in den Ringraurn des RingkOrpers zu verlegen und dort auf 

einem den Ringraum auf der MeBflächenseite abschlie8enden 

Boden mit einer offnung für die MeBelektrode anzuordnen 

sowie eine ternperaturabhängige Widerstandsstrecke als 

zugleich als Ternperaturfühler dienende Heizung zu 

verwenden. 

4.5.2 Der MeBwertaufnehmer nach D3 weist gernäi3 Bud 1 eine ring-

förmige Referenzelektrode (Ag-Anode), mehrere Pt-Kathoden 

als MeBelektroden und eine Heizwicklung auf, deren Tempe- 

ratur von einem oberflächennah gelegenen NTC reguliert 

wird. 

Die ringfôrmige Referenzelektrode 1st an ihrer der Me13- 

fläche entgegengesetzten Seite mit einer zylindrischen 
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Verlängerung mit kleinerem AuBendurchmesser versehen. In 

der dadurch gebildeten radial nach aul3en und nach oben 

of fenen Aussparung 1st die Heizwickiung untergebracht, da 

bei diesem MeBwertaufnehmer die Heizung von der Peripherie 

der Referenzelektrode her erfolgen soil (Seite 87, rechte 

Spalte, Zeilen 10 und 11 von unten). Dern Fachrnann wird 

demnach auch durch dieses Dokuinent die Lehre vermittelt, 

die Heizung auf der der Mel3fläche entgegengesetzten Seite 

der Elektrode anzubringen und einen separaten Temperatur-

fühler zu verwenden. 

Er findet also auch in dem Dokument D3 keine Hinweise, die 

seine Uberiegungen in Richtung auf eine topfförmige Gestai-

tung der Referenzelektrode und die Verwendung einer tempe-

raturabhängigen Widerstandsstrecke als zugleich als 

Ternperaturfühler ausgebildetes Heizelernent lenken. 

Wie sich aus den vorstehenden Ausfuhrungen ergibt, trif ft 

die Auffassung der Beschwercleführerin nicht zu, daB es, urn 

zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 zu gelangen, nur 

erforderlich gewesen sei, statt ailer Wickiungslagen der 

mehrlagigen Heizwicklung geinäB Bud 1 nur die auf der Anode 

aufgebrachte Wickiungslage als Heizung zu verwenden. 

4.5.3 Die übrigen Entgegenhaitungen liegen weitervom Gegenstand 

des Patentanspruchs 1 ab ais die Dokumente D2 und D3. Sie 

befassen sich weder mit der Läsung der im Abschnitt 4.3 

genannten Aufgabe, noch sind durch sie die gemäl3 dern kenn-

zeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 zu deren Läsung 

dienenden Merkmale bekanntgeworden. 

4.5.4 Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, daB auch eine 

Zusamrnenfassung der Lehren nach den Entgegenhaitungen dern 

Fachmann keinen Hinweis gab, daB die Aufgabe durch eine 

topffärmige Ausbildung der Referenzelektrode und durch die 

00686 	 • . . 1... 



8 	 T 95/85 

Anordnung des als eine temperaturabhängige Widerstands-

strecke ausgebildetes Heizelementes unmittelbar auf dern 

Boden der Referenzelektrode urn die öffnung herum geläst 

wird. 

4.6 	Der Me8wertaufnehrner nach Patentanspruch 1 beruht deshaib 

auf einer erfinderischen Tätigkeit un Sinne der Art. 52 (1) 

und 56 EPU. 

5. 	Bei den Anderungen in der Beschreibung handelt es sich urn 

eine Anpassung der Beschreibung an die geänderten Patent-

anspruche. Gegen diese Anderungen bestehen keine Bedenken. 

6. 	Mit den geltenden Patentanspruchen und der geänderten Be- 

schreibung kann das Patent daher aufrechterhalten werden. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurückver-

wiesen, das europäische Patent EP-B-10 136 mit folgenden 

Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

- Patentanspruche 1 bis 9, eingegangen am 7. Januar 1988; 

- Beschreibung: - Seiten 1 bis 3, eingegangen am 

7. Januar 1988, 

- Spalten 3 bis Ende gemäB Patentschrift; 

- Zeichnungen gemäB Patentschrift. 

Der Geschftsste11enbeamte 	 Der Vorsitzende 

S. Fabiani 
	

C. Maus 
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